
PräventSozial tritt ein für:

Resozialisierung
Kriminalprävention
Opferschutz

Hinter unseren sozialen Angeboten stehen rund 100 
engagierte 
Haupt- und Ehrenamtliche, die sich tagtäglich der 
herausfordernden Arbeit am Schnittpunkt zwischen 
Pädagogik und Justiz stellen.

Wir verstehen
Täterarbeit als Opferschutz!
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Zeugen- und Psychosoziale Prozessbegleitung 

Unterstützung für Augenzeug*innen und besonders schutzbedürftige

verletzte Zeug*innen von Gewalt- und Sexualstraftaten und Angehörigen bei Tötungsdelikten
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Zeugenservice

Zeugenbegleitung

Psychosoziale Prozessbegleitung nach § 406g StPO

 
Unterstützung für Augenzeug*innen und besonders schutzbedürftige

verletzte Zeug*innen von Gewalt- und Sexualstraftaten
und Angehörigen bei Tötungsdelikten



Drei Stufen der Zeugenunterstützung
(vgl. Abschlussbericht der 2. Zeugen- und Opferschutzkommission Baden-Württemberg)

Wissensvermittlung
+ Begleitung zu polizeil./ richterl. 

Vernehmungen,
+ Begleitung in der Hauptverhandlung,
+ Koordinierung mit Anwalt:in, Polizei, 

Gericht, Jugendamt…

Wissensvermittlung 

Wissensvermittlung
+ Begleitung zur Vernehmung 
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3. Opferrechtsreformgesetz  (seit Januar 2017 in Kraft)

§ 406g StPO Psychosoziale Prozessbegleitung 

• Beiordnung, Anwesenheitsrecht, Verweis auf Grundsätze

Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren 
(PsychPbG) 

• Grundsätze der psychosozialen Prozessbegleitung (Trennung von Beratung 
und Begleitung, kein Zeugnisverweigerungsrecht, nichtrechtliche Begleitung)

• Qualifikationsanforderungen 

• Vergütung

Ausführungsgesetz BaWü (AGPsychPbG BaWü)

• Anerkennung, Pflichten, Zuständigkeit, etc.



Was ist Psychosoziale Prozessbegleitung?

Eine besonders intensive, nichtrechtliche Unterstützung
für von schweren Straftaten verletzte, besonders belastete,
schutzbedürftige Zeuginnen und Zeugen in Strafverfahren. 

• neutrale, alters- und entwicklungsgerechte Informationen zu Gerichtsverfahren 
und juristischen Notwendigkeiten

• von der Anzeige bis zum rechtskräftigen Urteil 

• durch speziell qualifizierte (sozial)pädagogische/psychologische Fachkraft
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Psychosoziale Prozessbegleitpersonen müssen fachlich, persönlich und 
interdisziplinär qualifiziert sein:

• (Hochschul-) Abschluss im psychosozialen Bereich

• Abschluss einer anerkannten Weiterbildung zur Psychosozialen 
Prozessbegleitung (z. B. bei RWH - Recht Würde Helfen - Institut für 
Opferschutz im Strafverfahren)

• Persönliche Anerkennung durch das OLG Stuttgart

Wer führt Psychosoziale Prozessbegleitung durch?
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Ziele der Psychosozialen Prozessbegleitung

• Individuelle Belastung von verletzten Zeuginnen und Zeugen reduzieren

• Stabilisierung von Zeuginnen und Zeugen

• Vermittlung von Bewältigungsstrategien in Bezug auf das Gerichtsverfahren

• Vermeidung von Sekundärviktimisierung

• Förderung der Aussagebereitschaft und nach Möglichkeit Stärkung der Aussagefähigkeit



Zielgruppen der Psychosozialen Prozessbegleitung
§ 397a StPO Absatz 1

§ 397a StPO Bestellung eines Beistands; Prozesskostenhilfe

 Dem Nebenkläger ist auf seinen Antrag ein Rechtsanwalt als Beistand zu bestellen, wenn er
  1. durch ein Verbrechen nach den §§ 177, 232 bis 232b und 233a des Strafgesetzbuches oder durch einen besonders schweren Fall eines 

Vergehens nach § 177 Absatz 6 des Strafgesetzbuches verletzt ist,

    1a. durch eine Straftat nach § 184j des Strafgesetzbuches verletzt ist und der Begehung dieser Straftat ein Verbrechen nach § 177 des 
Strafgesetzbuches oder ein besonders schwerer Fall eines Vergehens nach § 177 Absatz 6 des Strafgesetzbuches zugrunde 
liegt,

    2. durch eine versuchte rechtswidrige Tat nach den §§ 211 und 212 des Strafgesetzbuches verletzt oder Angehöriger eines durch eine 
rechtswidrige Tat Getöteten im Sinne des § 395 Absatz 2 Nummer 1 ist,

    3. durch ein Verbrechen nach den §§ 226, 226a, 234 bis 235, 238 bis 239b, 249, 250, 252, 255 und 316a des Strafgesetzbuches 
verletzt ist, das bei ihm zu schweren körperlichen oder seelischen Schäden geführt hat oder voraussichtlich führen wird,

    4. durch eine rechtswidrige Tat nach den §§ 174 bis 182, 184i, 184j und 225 des Strafgesetzbuchs verletzt ist und er zur Zeit der Tat das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hatte oder seine Interessen selbst nicht ausreichend wahrnehmen kann oder

    5. durch eine rechtswidrige Tat nach den §§ 221, 226, 226a, 232 bis 235, 237, 238 Absatz 2 und 3, §§ 239a, 239b, 240 Absatz 4, §§ 249, 
250, 252, 255 und 316a des Strafgesetzbuches verletzt ist und er bei Antragstellung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
oder seine Interessen selbst nicht ausreichend wahrnehmen kann.
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Zielgruppen der Psychosozialen Prozessbegleitung
§ 397a StPO Absatz 1

1. Kinder und Jugendliche und ihre Bezugspersonen
• Nach schweren Gewalt- und Sexualstraftaten

 Rechtsanspruch auf PPB auf Antrag

2. Erwachsene Zeug:innen 
• Nach schweren Gewalt- und Sexualstraftaten
• Mit schweren Tatfolgen
• Mit Behinderung und psychischen Beeinträchtigungen
• Mit besonderer Schutzbedürftigkeit
   Rechtsanspruch auf PPB nach Ermessen
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Psychosoziale Prozessbegleitung braucht Rollenklarheit!

• Anwesenheitsrecht bei Vernehmungen und Hauptverhandlung

• Neutralität gegenüber dem Strafverfahren

• Keine Rechtsberatung

• Kein Zeugnisverweigerungsrecht

• Trennung von Prozessbegleitung und Beratung/Therapie

  Kein Gespräch über den Inhalt der Aussage und den Tatvorwurf
  Delikt und Beziehungsgrad zur angeklagten Person ist bekannt

      Aussage soll nicht beeinflusst werden
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Psychosoziale Prozessbegleitung
und Verletztenanwalt:in

ergänzen sich gegenseitig!

Kooperation statt Konkurrenz

Grenzwahrung statt Grenzverwischung



Was bietet die Psychosoziale Prozessbegleitung konkret an?

Unterstützung , Beratung und Begleitung von 
verletzten, besonders belasteten,  
schutzbedürftigen Zeug:innen  im gesamten 
Strafverfahren 

1. Vor der Hauptverhandlung 

2. Während der Hauptverhandlung 

3. Nach der Hauptverhandlung 
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Unterstützung im Ermittlungsverfahren

• Besprechung von Ängsten und Unsicherheiten

• Informationen 

• über Verfahrens- und Vernehmungsablauf, sowie  Verfahrensbeteiligte

• Informationen über Zeugen- und Opferschutzrechte

• Suche nach Rechtsanwält:in (und Finanzierung)

• Absprachen mit Anwalt:in über geeignete Schutzmaßnahmen

• Keine pro/contra Beratung (Aufgabe Beratungsstelle, Anwält:innen)

• Vermittlung an psychosoziale Fachdienste
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Begleitung zu Vernehmungen im Ermittlungsverfahren

• Informationen
• Arbeitsauftrag Polizei, Warum detaillierte Fragen?, Kann ich nach einer Pause fragen? Darf ich nachfragen?

• Evtl. telefonisches Vorgespräch mit Polizei 
• mit Vorschläge Zeugenschutzmaßnahmen (weibliche Beamtin), Informationen

• Wegbegleitung und Organisation 

• Kooperation mit Anwält:in

• Evtl. Betreuung Eltern / Angehörige
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Prozessvorbereitung

• Informationen über Zeugen- und Opferschutzrechte 
  keine Rechtsberatung, Vermittlung Anwältin

• Besichtigung des Gerichtes und eines leeren Gerichtsaals

• Evtl. Besuch einer Verhandlung

• z.T. Kennenlerngespräch mit Richter:in (v.a. bei Kindern)
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Prozessbegleitung

• Organisation der An- und Abreise 

• Organisation eines Warteraums

• Überbrückung Wartezeiten
• Informationen über Verzögerungen 

• Stabilisierung in Pausen

• Vermeidung Begegnung mit der angeklagten Person 

• Begleitung zur Aussage und Sitzplatz neben Zeug:in

• Evtl. nach Vernehmung zusammen in die Öffentlichkeit sitzen



Tiergestützte Intervention durch unsere 
Vernehmungsbegleithunde
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Prozessnachbereitung

• Nachbesprechung der Aussagesituation und Wahrnehmung derer

• Erklärung des Verfahrensausgangs

• Bei Bedarf Vermittlung an Fachberatungsstellen

Inhaltliche Gespräche werden nach wie vor vermieden; 
v.a. bei Verhandlungen am Amtsgericht wegen 
Berufungsmöglichkeit



Jede Zeugin kann eine Begleitung erhalten! (u.a. Begleitung zum Familiengericht möglich)

Man kann sich zu jedem Zeitpunkt des Strafverfahrens melden.

Wir vermitteln als Koordinierungsstelle landes- und bundesweit!

Zentrale Nummer 0711/58533950 und 

kontakt@zeugeninfo.de

mailto:kontakt@zeugeninfo.de
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Vermittlung durch alle Berufsgruppen zu jedem Zeitpunkt im Strafverfahren

möglich. Zum Beispiel:

• Jugendamt, Jugendhilfeinstitutionen

• Therapeut:innen 

• Fachberatungsstellen, Frauenhäuser 

• Polizei, Rechtsanwält:innen, Staatsanwaltschaft, Gericht 



In Baden-Württemberg anerkannte Psychosoziale Prozessbegleitpersonen auf der 
Website des OLG Stuttgart

https://oberlandesgericht-stuttgart.justiz-
bw.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Psychoso

ziale+Prozessbegleitung

https://oberlandesgericht-stuttgart.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Psychosoziale+Prozessbegleitung
https://oberlandesgericht-stuttgart.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Psychosoziale+Prozessbegleitung
https://oberlandesgericht-stuttgart.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Psychosoziale+Prozessbegleitung


https://zeugeninfo.de/service/zeugen-und-
psychosoziale-prozessbegleitung/

In Baden-Württemberg anerkannte Psychosoziale Prozessbegleitpersonen auf 
zeugeninfo.de

https://zeugeninfo.de/service/zeugen-und-psychosoziale-prozessbegleitung/
https://zeugeninfo.de/service/zeugen-und-psychosoziale-prozessbegleitung/
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…auch auf Instagram:

zeugen_info_de
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NERO steht für „Netzwerk engagierter 
Rechtsanwält*innen für Opferschutz“.

NERO ist ein Zusammenschluss von 
Anwält*innen, die sich ehrenamtlich für den 
Opferschutz und für Rechte von Kindern und 
Jugendlichen einsetzen.

In der NERO-Beratung können Opfer von 
Gewalttaten und ihre Bezugspersonen 
kostenfrei rechtliche Informationen erhalten.

NERO U21 berät Kinder und Jugendliche bis 21 
Jahren zu Fragen in allen Rechtsgebieten.

Weitere Informationen zur anwaltlichen 
Rechtsinformation in Zusammenarbeit mit 
PräventSozial finden sich auf der Website der 
Jugendagentur Stuttgart.

NERO und NERO U21

http://www.jugendagentur.net/rechtssprechstunde/
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Psychosoziale Prozessbegleitung und justiznahe Zeugenbegleitung
Koordinierungsstelle Psychosoziale Prozessbegleitung in Baden-Württemberg

0711 | 585 33950
kontakt@zeugeninfo.de

Neckarstraße 121, 70190 Stuttgart

PräventSozial Justiznahe Soziale Dienste gemeinnützige GmbH
Bewährungshilfe Stuttgart e.V.

Psychosoziale Prozessbegleitung und justiznahe Zeugenbegleitung
Koordinierungsstelle Psychosoziale Prozessbegleitung in Baden-Württemberg

www.praeventsozial.de und www.zeugeninfo.de

mailto:kontakt@zeugeninfo.de
http://www.praeventsozial.de/
https://zeugeninfo.de/
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